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Pharmazeutisch-technische Assistent:in mit 
Ausbildung aus EU/EWR/Schweiz, 
Berufsqualifikation anerkennen
Sie möchten in Deutschland als pharmazeutisch-technische Assistent:in arbeiten? Dann 
brauchen Sie eine staatliche Erlaubnis. Um die staatliche Erlaubnis zu erhalten, können 
Sie Ihre ausländische Berufsqualifikation anerkennen lassen.

Zuständige Stellen

Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz | Referat 20 - 
Rechtsangelegenheiten Gesundheit, Beruferecht, Sozialversicherung

Ansprechperson

Marzyk, Lina

Frau Lina Marzyk

E-Mail 

 

Basisinformationen

Der Beruf pharmazeutisch-technische Assistent:in ist in Deutschland reglementiert. Das 
bedeutet: Damit Sie in Deutschland als pharmazeutisch-technische Assistent:in arbeiten 
können, brauchen Sie eine staatliche Erlaubnis. Mit der Erlaubnis dürfen Sie die 
Berufsbezeichnung „pharmazeutisch-technische Assistent“ oder „pharmazeutisch- 
technischer Assistent“ führen und in dem Beruf arbeiten.

Auch mit einer Berufsqualifikation aus der Europäischen Union (EU), dem Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) oder der Schweiz können Sie in Deutschland die staatliche 
Erlaubnis von der zuständigen Stelle erhalten.

Um die Erlaubnis zu erhalten, müssen Sie Ihre ausländische Berufsqualifikation 
anerkennen lassen.

https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/bremen128.c.1792171.de
mailto:lina.marzyk@gesundheit.bremen.de
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Im Anerkennungsverfahren vergleicht die zuständige Stelle Ihre Berufsqualifikation aus 
dem Ausland mit der deutschen Berufsqualifikation und prüft die Gleichwertigkeit. Die 
Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation ist eine wichtige Voraussetzung für die Erteilung 
der staatlichen Erlaubnis.

Neben der Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation müssen Sie noch weitere 
Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis erfüllen. Weitere Voraussetzungen sind z. 
B. ausreichende deutsche Sprachkenntnisse und die gesundheitliche Eignung.

Wenn Ihre Berufsqualifikation nicht aus der EU, dem EWR oder der Schweiz stammt, 
gelten andere Regelungen.

Den Antrag für das Verfahren können Sie auch aus dem Ausland stellen.

Voraussetzungen

Sie haben eine Berufsqualifikation als pharmazeutisch-technische Assistent:in aus der 
EU, dem EWR oder der Schweiz.
Sie wollen in Deutschland als pharmazeutisch-technische Assistent:in arbeiten.
Persönliche Eignung: Sie sind zuverlässig für die Arbeit als ppharmazeutisch- 
technische Assistent:in und haben keine Vorstrafen.
Gesundheitliche Eignung: Sie können psychisch und physisch als pharmazeutisch- 
technische Assistent:in arbeiten.
Sie haben Deutschkenntnisse auf dem erforderlichen Sprachniveau. Das ist 
normalerweise das Sprachniveau B2 nach dem Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen (GER).

Verfahren

Antragstellung

Sie stellen einen Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung 
„pharmazeutisch-technische Assistentin“ oder „pharmazeutisch-technischer Assistent“ bei 
der zuständigen Stelle. Sie können den Antrag mit den Dokumenten bei der zuständigen 
Stelle abgeben oder mit der Post schicken. Versenden Sie keine Originale. Manchmal 
können Sie den Antrag auch elektronisch senden. Die zuständige Stelle informiert Sie.

Prüfung der Gleichwertigkeit

Die zuständige Stelle prüft dann, ob Sie alle Voraussetzungen erfüllen. Eine wichtige 
Voraussetzung ist die Gleichwertigkeit Ihrer Berufsqualifikation. Die zuständige Stelle 
vergleicht Ihre Berufsqualifikation aus dem Ausland mit der deutschen Berufsqualifikation 
als pharmazeutisch-technische Assistent:in. Die Berufsqualifikation ist gleichwertig, wenn 
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es keine wesentlichen Unterschiede zwischen Ihrer ausländischen Berufsqualifikation und 
der deutschen Berufsqualifikation gibt.

Mögliche Ergebnisse der Prüfung

Wenn Ihre Berufsqualifikation gleichwertig ist, wird Ihre ausländische Berufsqualifikation 
anerkannt. Die zuständige Stelle kann Ihnen das Ergebnis schriftlich bestätigen. Sie 
müssen noch die weiteren Voraussetzungen erfüllen. Dann erhalten Sie die Erlaubnis zum 
Führen der Berufsbezeichnung „pharmazeutisch-technische Assistentin“ oder 
„pharmazeutisch-technischer Assistent“.

Gibt es wesentliche Unterschiede zwischen Ihrer Berufsqualifikation und der deutschen 
Berufsqualifikation? Vielleicht können Sie die Unterschiede durch Ihre Berufspraxis, 
andere Kenntnisse oder Fähigkeiten (lebenslanges Lernen) ausgleichen. Die Berufspraxis 
müssen Sie nachweisen. Kenntnisse und Fähigkeiten muss eine Behörde des Staates 
bescheinigen, in dem Sie die Kenntnisse oder Fähigkeiten erworben haben.

Es kann aber sein, dass die wesentlichen Unterschiede nicht durch diese Kenntnisse 
ausgeglichen werden können. Dann wird Ihre ausländische Berufsqualifikation nicht 
anerkannt. Sie dürfen dann nicht als pharmazeutisch-technische Assistent:in in 
Deutschland arbeiten.

Die zuständige Stelle nennt Ihnen aber die wesentlichen Unterschiede und warum Sie die 
wesentlichen Unterschiede nicht durch Ihre Berufspraxis ausgleichen können.

In den meisten Fällen können Sie eine Ausgleichsmaßnahme machen. Damit können Sie 
die wesentlichen Unterschiede ausgleichen.

Ausgleichsmaßnahmen

Es gibt verschiedene Ausgleichsmaßnahmen: 

Anpassungslehrgang: Der Anpassungslehrgang dauert maximal 3 Jahre.
Eignungsprüfung: In der Eignungsprüfung werden nur die Bereiche geprüft, in denen 
wesentliche Unterschiede festgestellt wurden. Die Eignungsprüfung besteht aus einer 
praktischen Prüfung, die mit einem Prüfungsgespräch verbunden ist.

Sie können zwischen einem Anpassungslehrgang oder einer Eignungsprüfung wählen.

Wenn Sie die Ausgleichsmaßnahme erfolgreich absolvieren und alle weiteren 
Voraussetzungen erfüllen, erhalten Sie die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung 
„pharmazeutisch-technische Assistentin“ oder „pharmazeutisch-technischer Assistent“.
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Rechtsgrundlagen

§§ 18, 18a, 18c Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für pharmazeutisch-technische 
Assistentinnen und pharmazeutisch-technische Assistenten
§ 1 Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten
2 Abs. 2-4a Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten

Weitere Hinweise

Dienstleistungsfreiheit

Sie möchten nur manchmal und für kurze Zeit in Deutschland Dienstleistungen anbieten? 
Dann brauchen Sie meistens nicht die staatliche Erlaubnis. Sie müssen diese 
Voraussetzungen erfüllen: 

Sie müssen in einem anderen Staat der EU, des EWR oder in der Schweiz 
niedergelassen sein.
Sie müssen Ihre Berufsqualifikation nachweisen.
Sie müssen Ihre Tätigkeit schriftlich bei der zuständigen Stelle anzeigen.

Die zuständige Stelle informiert Sie darüber, ob Sie Dienstleistungen erbringen dürfen 
oder ob Sie eine Eignungsprüfung ablegen müssen.

Gleichwertigkeitsbescheid

Im Erlaubnisverfahren erfolgt auch die Prüfung der Gleichwertigkeit 
(Anerkennungsverfahren). Für das Ergebnis der Prüfung können Sie einen separaten 
Bescheid beantragen.

Verfahren für Spätaussiedler

Als Spätaussiedlerin oder Spätaussiedler können Sie das Anerkennungsverfahren 
wahlweise nach den hier genannten Gesetzen oder nach dem Bundesvertriebenengesetz 
durchlaufen. Dies können Sie selbst entscheiden. Die zuständige Stelle berät Sie, welches 
Verfahren für Sie passt.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

4 Monate Die zuständige Stelle teilt Ihnen mit, wenn Unterlagen fehlen. 
Wenn die Unterlagen vollständig sind, dauert das Verfahren maximal 4 Monate.

Welche Gebühren/Kosten fallen an?

Die zuständige Stelle informiert Sie über die Kosten. Die Kosten hängen generell von dem 
Aufwand für die Bearbeitung ab. 

https://www.gesetze-im-internet.de/ptag/__18.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ptag/__1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ptag/__2.html
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Zusätzlich können weitere Kosten entstehen (z. B. für Übersetzungen, Beglaubigungen 
oder Ausgleichsmaßnahmen). Diese Kosten sind individuell unterschiedlich.
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